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Im Regionalplan werden die aktuelle und die zukünftige 
Siedlungs-, Infrastruktur- und Freiraumentwicklung für 
den gesamten Regierungsbezirk Köln festgelegt. Die Regi-
onalplanung bildet den (groben) Rahmen für die kommu-
nale Bauleitplanung. Aktuell wird der Regionalplan Köln 
neu aufgestellt.

Im Zuge der Neuaufstellung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Köln hat die Regionalplanungsbehörde ein 
Plankonzept erarbeitet und Anfang 2020 vorgelegt. Das 
Plankonzept ist das Ergebnis eines breit aufgestellten in-
formellen Beteiligungs- und Diskussionsprozesses, wie z. B.
den Kommunalgesprächen oder den Fachworkshops 
Region+ Wohnen, Region+ Wirtschaft sowie Freiraum. 
Daraus wurde ein vollständiger Planentwurf für einen Er-
arbeitungsbeschluss entwickelt, der am 10.12.2021 vom 
Regionalrat Köln gefasst worden ist. Damit wurde in das 
förmliche Verfahren eingeleitet, sodass vom 07.02.2022 
bis 31.08.2022 die formelle Beteiligung stattfand. In der 
Zeit ist eine Stellungnahme von der Stadt Leverkusen 
zum Regionalplanentwurf (bestehend aus zeichnerischen 
und textlichen Festlegungen, Begründung und Umwelt-
bericht) fristgerecht abgegeben worden, die zuvor durch 
den Rat der Stadt Leverkusen am 20.06.2022 beschlossen 
wurde. Nun ist die Regionalplanungsbehörde am Zug, die 
eingegangenen Stellungnahmen zu erörtern und die Lan-
desplanungsbehörde zu informieren. 

Am 09.12.2022 wurde vom Regionalrat Köln der Be-
schluss gefasst, die Vorbereitungen zur Aufstellung eines 
Sachlichen Teilplans Erneuerbare Energien zu beginnen. 
Dies bedeutet, dass alle Vorgaben zum Ausbau der Erneu-
erbaren Energien über einen separaten Teilplan festgelegt 
werden. 

Die Stadt Leverkusen wurde am 17.04.2023 gem. § 9 
Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) frühzeitig unterrichtet 
und darum gebeten, Planungen und beabsichtigte Maß-
nahmen, die für die Teilplanaufstellung bedeutsam sind, 
mitzuteilen. Hierzu wurde fristgerecht am 17.05.2023 
eine Stellungnahme der Stadt Leverkusen abgegeben und 
in der z. d. A. Rat Nr. 5 vom 15.06.2023 veröffentlicht. 

Hintergrund dessen ist das Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Wind-
energieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz 
– WaLG) am 01.02.2023, das die rechtliche Grundlage 
schafft, die von der Bundesregierung festgelegten Flä-
chenziele für Windenergieanlagen zu erreichen (bis 2032 
2 % der Bundesfläche). Für NRW wird u. a. das verbind-
liche Flächenziel von 1,8 % bis 31.12.2032 vorgegeben. 
Im Kern wird durch die neuen rechtlichen Regelungen 
ebenfalls ein Systemwechsel bei der Flächenausweisung 
für Windenergieanlagen eingeleitet: die kommunale 
Konzentrationsflächenplanung im Flächennutzungsplan 
für Windenergieanlagen 
wird abgelöst durch die 
Festlegung von Wind-
energiegebieten (Wech-
sel von Ausschluss- zu 
Positivplanungen). 

Neben den Vorgaben 
zum Ausbau der Wind-
energie werden auch 
maßvolle Flächenerwei-
terungen für Freiflächen-
Solarenergie ermöglicht. 
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Die Kooperation „Köln & rechtsrheinische Nachbarn“ 
(K&RN) gibt es bereits seit mehr als 10 Jahren. In der  
Zeit hat sich eine vertrauensvolle interkommunale Ko-
operation auf Augenhöhe entwickelt hat. Im Jahr 2016 
wurde im Zusammenhang der Landesinitiative Stadt-
Umland.NRW ein loser Zusammenschluss auf Grundla-
ge einer Kooperationsvereinbarung gegründet.
 
Der Leitgedanke besteht fortan, dass der hochkomplexe, 
wachsende Verflechtungsraum eine interkommunale 
Betrachtung und Handlung benötigt, um die Herausfor-
derungen der Zeit zu bewältigen. Um das bestehende 
Potential der Kooperation mehr nutzen zu können, wur-
de eine formale Verfasstheit angestrebt. 

Ferner wurde sich über die Neuaufstellung des Regional-
plans für den Regierungsbezirk Köln ausgetauscht sowie 
über die Aufstellung eines sachlichen Teilplans Erneuer-
bare Energien. Es wurde sich in der Kooperation darauf 
verständigt, das Thema der nachhaltigen Energiequellen 
gemeinsam umzugehen. 

So wurde in diesem Jahr besonders über die Entwick-
lung hinsichtlich der Erneuerbaren Energien auf Regio-
nal- und Landesebene und über die verschiedenen He-
rangehensweisen zur Erarbeitung einer Stellungnahme 
diskutiert. 

Ein übergeordneter Rahmen, in den die Städte und Krei-
se der Kooperation eingebettet sind, schafft das Agglo-

merationskonzept Köln/Bonn, 
das sich mit den regionalen 
Herausforderungen befasst. Die 
im Jahr 2019 vorgelegten Dach-
strategien Agglomerationskon-
zept und Regionale Klimawan-
delvorsorgestrategie legten die 
Grundbausteine für das daraus 
resultierende Agglomerations-
programm. Dafür werden Pro-
grammlinien definiert, die die 
räumlichen Umbauaufgaben der 
Region aufzeigen.  Gemeinsam 
mit den lokalen Akteuren sollen 
bereits realisierte Projekte, aber 
auch Zukunftsprojekte zu den 
jeweiligen Leitlinien aufgezeigt 
werden.  
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KOOPERATION „KÖLN & RECHTSRHEINISCHE NACHBARN (K&RN)“

Kooperationsgebiet (grün) im Verflechtungsraum 
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KLIMAANPASSUNG UND KLIMASCHUTZ IN DER STADTENTWICKLUNG

Klimawandel – ein Überblick 
Der Klimawandel gehört zu den zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts.  In Deutschland liegt 
statistisch von 1881 bis 2021 sogar eine Erwärmung um 
1,6 °C vor. Die Ursache der Klimaveränderungen wird auf 
das Phänomen des Treibhauseffekts zurückgeführt, wel-
cher der Einflussnahme des Menschen seit Beginn der 
Industrialisierungsprozesse unterliegt (vgl. DWD 2023). 
Die kontinuierliche Verstärkung des Treibhauseffekts 
korreliert dabei mit der starken Bevölkerungszunahme 
und dem damit steigenden Energieverbrauch sowie 
der Flächeninanspruchnahme. Vor allem die Nutzung 
von fossilen Brennstoffen (Erdöl, Kohle, Erdgas) er-
zeugt Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO²) in der 
Atmosphäre.

Der Handlungsbedarf, sich an die Klima-
folgen anzupassen und sich den daraus er-
gebenen Herausforderungen anzunehmen, 
steigt stetig an. Die atmosphärischen Ver-
änderungen, die sich in Form von Extrem-
wetterereignissen (Hitzewellen, Dürren, 
Starkregen oder Stürmen) äußern können, 
treten vermehrt auf. Auch die Auswirkun-
gen auf Menschen, Tiere und Pflanzen 
wachsen weiter an und lösen vielschichtige 
Wirkungsketten aus.

Auswirkungen auf Kommunen
Das Ziel, die Städte an die Folgen des Klima-
wandels anzupassen, erfordert eine Aus-
einandersetzung zwischen dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung. Die Maß-
nahmen des Klimaschutzes wirken global, 

wohingegen die Anpassungsmaßnahmen in den Räu-
men wirken, wo sie umgesetzt werden. Grund dafür 
ist die unterschiedliche Betroffenheit von Städten und 
Gemeinden, die abhängig ist von unveränderlichen Ein-
flussgrößen wie der geographischen Lage, der Höhen-
lage sowie der Nähe zu größeren Wasserflächen.

Daher sind abgestimmte Strategien zu verfolgen und 
Konzepte zu erstellen, die einen räumlichen Bezug auf-
weisen. Die Städte und Kommunen stehen vor einem 
dringenden Handlungsbedarf, die Auswirkungen des Kli-
mawandels zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit 
der Auseinandersetzung des Klimawandels im städti-
schen Kontext ist der Begriff der Vulnerabilität zu beach-
ten, der grundsätzlich die Betroffenheit gegenüber den 
stadtklimatischen Effekten beschreibt und hierbei die 
zahlreichen Risiken der Städte und Gemeinden durch 
den Klimawandel aufzeigt. 



Integration in der Stadtentwicklung
Der Klimaaspekt wurde erstmalig im Jahr 1976 als Ab-
wägungsbelang berücksichtigt. In den Jahren 1976 und 
2011 folgten Beiträge zum Klima als Schutzgut und Abwä-
gungsbelang sowie in den Jahren 1996 und 2004 Beiträ-
ge in der Bauleitplanung zum Klimaschutz.  Dem Thema 
Klima wurde zu dieser Zeit jedoch nicht die Bedeutung 
zugeschrieben, die ihm heute zuteil wird, sodass keine 
Gleichwertigkeit mit dem Umwelt- und Naturschutz 
bestand. Erst mit der Klimanovelle 2011 wurden auch 
die rechtlichen Bestimmungen zur Klimaanpassung und 
zum Klimaschutz in das BauGB integriert. Beispielsweise 
wurden die allgemeinen Regelungen des allgemeinen 
Städtebaus durch die neu formulierte Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsklausel erweitert. Bauleitpläne sollen 
„dazu beitragen, den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu 
fördern“ (§ 1 Abs. 5 S. 2 BauGB). Neben der Integration 
in den Bauleitplänen als Ab-
wägungsbelang ist gleichwohl 
die Behandlung in der Stadter-
neuerung und –transformation 
bedeutsam. Denn vor allem 
in innerstädtischen Bestands-
quartieren ist die Vulnerabilität 
durch die historisch bedingte 
Stadtentwicklung am höchsten. 

Das Thema Klimaschutz und 
vor allem seit der Flutkatastro-
phe 2021 auch die Anpassung 
an die Klimawandelfolgen, hat 
in Leverkusen einen hohen 
Stellenwert erreicht. Unter an-

derem durch informelle Entwicklungskonzepte werden 
bei allen Planungen generell Maßnahmen zum Klima-
schutz (z. B. Anschluss ÖPNV, Erneuerbare Energien) 
und passgenaue Maßnahmen in den Quartieren zur Kli-
maanpassung formuliert (z. B. Bündelung von Parkplät-
zen, aktive und passive Verschattung, Begrünung von 
Höfen, Retentionsmöglichkeiten, Durchlüftung).

Insgesamt findet somit das Querschnittsthema von der 
Gesamtstadt bis hin zum Quartier im Planungsalltag An-
wendung.

Deutscher Wetterdienst (DWD) 2023: Klimawandel – ein 
Überblick, URL: Wetter und Klima - Deutscher Wetter-
dienst - Basisfakten zum Klimawandel (dwd.de)
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Leverkusen befindet sich seit Jahrzehnten im demografi-
schen Wandel. Insbesondere haben bisher die Überalte-
rung und vor allem die Zuwanderung die Gesellschaft 
nachhaltig verändert. Im Wesentlichen trugen die posi-
tiven Wanderungssalden sowohl aus den Nah- als auch 
aus den Fernwanderungen zur wachsenden Einwoh-
nerzahl in Leverkusen bei. Jegliche Geschehnisse oder 
Veränderungen, wie beispielsweise während der Covid-
19-Pandemie, können die Entwicklung beeinflussen. 

Angesichts der wirtschaftlichen, politischen, energeti-
schen und klimatischen Ereignisse der letzten Jahre und 
des Ukraine-Krieges ist mit anhaltenden Fluchtbewe-
gungen nach Europa und weiteren Wanderungsgewin-
nen aus dem Ausland zu rechnen, die negative Salden 
aus Geburten- und Sterbefällen kompensieren. Auch 
die angespannte Wohnungssituation entlang der Rhein-
schiene wirkt sich positiv auf das lokale Wanderungs-
verhalten aus und beschert Leverkusen seit Jahren sehr 
hohe Zuzüge aus Köln.

Insbesondere die Zielgruppen Hochbetagte sowie Nach-
wuchs/Familien sind für Leverkusen von zentraler Be-
deutung. Generell wird für die kommenden 20 Jahre für 
Leverkusen eine spürbare Verschiebung der Altersklas-
sen erwartet. So soll der Anteil der Senior*innen und 
der Hochbetagten aufgrund höherer Lebenserwartung 
deutlich steigen, die geburtenstarken Jahrgänge kom-
men ins Rentenalter und die Zahl der Jüngeren nimmt 
kaum zu. In der aktuellsten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung von 2021 des Instituts für Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen wird für Leverkusen, im 
Gegensatz zu vielen anderen Städten in NRW, neben 
dem Bevölkerungswachstum eine Zunahme um 40 % 

der über 80-Jährigen bis 2050 erwartet.

Vor dem Hintergrund der seit Jahren anhaltenden Zu-
wanderung, des sich abzeichnenden steigenden Bevöl-
kerungswachstums und Alterungsprozesses sowie der 
steigenden Zahl der Haushalte wächst der Bedarf an 
Wohnfläche und der Handlungsbedarf in Leverkusen wird 
immer dringender. Knappheiten auf dem Wohnungs-
markt haben zur angespannten Situation geführt und 
die Neu- und Wiedervermietungsmieten sowie Preise 
für Wohnimmobilien sind in den letzten Jahren erheb-
lich gestiegen. Vor allem im Bereich des preiswerten 
Mietwohnsegments ist eine starke Anspannung zu ver-
zeichnen und der Bestand an geförderten Wohnungen 
geht jährlich zurück. Die Nachfrage nach preiswertem 

BEVÖLKERUNG UND WOHNEN
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und barrierefreiem Wohnraum in Leverkusen und der 
Bedarf an einer schnellen Bereitstellung von Bauland 
bleiben demnach ungebrochen hoch. Gleichzeitig ist 
die Flächenverfügbarkeit in der Stadt begrenzt und 
zum nachhaltigen Schutz des Bodens wird die Flächen-
neuinanspruchnahme immer mehr eingeschränkt.

Deshalb beobachtet der Fachbereich Stadtplanung im 
jährlich erscheinenden Wohnungsmarktbericht den 
Leverkusener Wohnungsmarkt und seine Entwicklung. 
Darüber hinaus werden im zweijährlichen Turnus mit-
tels des Demografieberichtes die gegenwärtige Situa-
tion und die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung 
in Leverkusen untersucht. Zusätzlich beinhaltet der 
Bericht ein  gesellschaftspolitisches Thema und be-

leuchtet es aus demografischer Sicht. Diesmal liegt 
der Schwerpunkt in der „Bevölkerungsentwicklung im 
Zeichen der Covid-19-Pandemie und der Krisenzeiten“. 
Die statistischen Informationen liefern eine Basis für 
eine vorausschauende, strategische Stadtentwicklung. 

Auf die Stadt kommen neben der Bildungs-, Senior*in-
nen-, und Wohnungsmarktpolitik immer mehr Heraus-
forderungen, Unwägbarkeiten und unvorhersehbare Er-
eignisse, insbesondere im Nachhaltigkeits-, Klima- und 
Energiehandlungsfeld zu. Zukünftig gilt es, denen ge-
meinsam entgegenzutreten und sie zu bewältigen. Die 
Basis hierfür ist eine integrierte Stadtentwicklung, die 
nahezu alle kommunalen Handlungsfelder einbezieht.

Die bereits vorhandenen zahlreichen, informellen, ge-
samtstädtischen und sektoralen Konzepte und Strate-
gien (z. B. Klimaanpassungskonzept, Mobilitätskonzept, 
Integrationskonzept, Nachhaltigkeitskonzept, Einzel-
handelskonzept) sind jeweils in sich stimmig, verursa-
chen jedoch gegenseitige Zielkonflikte. Die Folgen der 
konkurrierenden Nutzungen sind Nichthandeln und 
Stagnation, sodass die derzeitige Entwicklung schnel-
ler ist, als Projekte umgesetzt werden können. Folglich 
ist eine Konsensbildung dringend erforderlich, wie und 
wohin sich die Stadt Leverkusen entwickeln möchte. 

Mit dem Beschluss des Verwaltungsvorstands wird nun 
unter den „Perspektiven Leverkusen 2040+“ dieser 
Prozess angestoßen, eine gesamtstädtische Strategie 
für Leverkusen zu entwickeln. Ende 2023 wurde die 
europaweite Ausschreibung zur Vergabe von Planungs- 
und Moderationsleistungen an ein Planungsbüro, wel-
ches diesen Prozess mitbegleiten soll, angestoßen. 
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Leverkusener

Wohnungsmarktbericht 2023
Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

>>  Daten und Fakten 
 der Wohnungsmarktentwicklung 2022

Stadt Leverkusen 
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Stadt Leverkusen

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
Fachbereich Stadtplanung

Verfahrensvermerke:
Für die Erarbeitung des                 Planentwurfes

gez. Heintz
Leverkusen, 14.12.2005

         Fachbereich
Stadtplanung  und 
          Bauaufsicht

Der                                          gemäß § 2 (1) Satz 1
BauGB des Rates der Stadt Leverkusen
vom 29.11.1999 ist gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB
am 07.06.2002 ortsüblich                               worden.
                                                Der Oberbürgermeister 
                                                in Vertretung

Leverkusen, 14.12.2005         Beigeordneter

Aufstellungsbeschluss

bekanntgemacht

gez. Krajewski

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 07.06.2002
wurde die                                                    gemäß  § 3
(1)BauGB in der Zeit vom 24.06.2002 bis
25.11.2002 durchgeführt.
                                                Der Oberbürgermeister 
                                                in Vertretung

Leverkusen, 14.12.2005         Beigeordneter

frühzeitige Bürgerbeteiligung

gez. Krajewski

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 15.09.2003
ist dieser Flächennutzungsplan mit Erläuterungs-
bericht gemäß § 3 (2) BauGB
in der Zeit vom 22.09.2003 bis 24.10.2003 
öffentlich ausgelegt worden. (                        ).

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 25.05.2005
ist dieser Flächennutzungsplan mit Erläuterungs-
bericht gemäß § 3 (2) BauGB
in der Zeit vom 01.06.2005 bis 01.07.2005 
öffentlich ausgelegt worden. (                        ).

                                            Der Oberbürgermeister 
                                            in Vertretung

Leverkusen, 14.12.2005      Beigeordneter

1. Auslegung

2. Auslegung

gez. Krajewski

Der Rat der Stadt Leverkusen hat diesen Flächen-
nutzungsplan mit Erläuterungsbericht
am 12.12.2005
                                            Der Oberbürgermeister 
                                            
Leverkusen, 15.12.2005         

beschlossen.

gez. Ernst Küchler

Der Flächennutzungsplan mit Erläuterungsbericht
wird hiermit ausgefertigt.
                                            Der Oberbürgermeister 
                                              
Leverkusen, 07.03.2006         gez. Ernst Küchler

Der Flächennutzungsplan wurde gemäß § 6 (1)
BauGB am 21.12.2005 der Bezirksregierung in 
Köln zur
Der Plan wurde mit der Verfügung
vom 02.03.2006, Az. 35.2.11-04-01/06
                                            Die Bezirksregierung 
                                            Im Auftrage                                             
Köln, 02.03.2006         gez. Haentjes

Genehmigung vorgelegt.

genehmigt.

Die Genehmigung des Flächennutzungsplan durch 
die Bezirksregierung ist gemäß § 6 (5) BauGB
am 13.03.2006

                                            Der Oberbürgermeister 
                                                                                            

Leverkusen, 13.03.2006         

ortsüblich bekanntgemacht
worden.

gez. Ernst Küchler

Maßstab

Stand: Dezember 2022
Fachbereich Stadtplanung

   
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI.I,S.2414), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.06.2005 (BGBI.I,S.1818)
Auf Grund der Überleitungsvorschrift des §244 finden
die Vorschriften des Baugesetzbuches in der vor dem
20.07.2004 geltenden Fassung Anwendung

    
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBI.I, S.132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.04.1993 (BGBI.I S.466)

    
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBI.1991 I, S.58) 

   Rechtsgrundlagen

Baunutzungsverordnung

Planzeichenverordnung

_,.. 

Textliche nachrichtliche Übernahme 
Die in der Kartengrundlage enthaltene , bestehende  Güterzugstrecke 2324 
Mülheim Ruhr - Niederlahnstein zwischen dem Brückenbauwerk Rennbaumstrasse  
Und dem Kreuzungsbauwerk mit der Strecke 2730 Köln-Wuppertal ist bis zum  
Zeitpunkt ihrer Entwidmung in ihrer heutigen Lage nachrichtlich übernommen. 

PLAN 1 HAUPTPLAN

Baugesetzbuch

Zeichnerische Zusammenfassung

Dokumentpfad: G:\61\2\ArcGIS\001_Projekte\001_FNP\001_Hauptplan_FNP_aktuell\01_FNP_Stand_aktuell.mxd

HINWEIS: 
Dies ist eine zeichnerische Zusammenfassung des  
am 13.03.2006 rechtswirksam gewordenen  
Flächennutzungsplanes mit der am  
09.02.2009 rechtswirksam gewordenen 
1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Bereich  
B-Plan V 18/II "von-Ketteler-Straße" 
und der am 12.08.2011 rechtswirksam gewordenen  
2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes Bereich Butterheide 
und der am 18.09.2013 rechtswirksam gewordenen 
3. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Bereich Autohaus Kammann - Overfeldweg 
und der am 25.05.2016 rechtswirksam gewordenen 
4. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Bereich Elbestr./Masurenstr. in Leverkusen 
und der am 28.07.2017 rechtswirksam gewordenen 
5. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Bereich Bahndreieck – südlich NBSO  
und der am 28.07.2017 rechtswirksam gewordenen 
6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Bereich Baudenkmal Kesselhaus  
und der am 07.11.2018 rechtswirksam gewordenen 
7. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  
Bereich nbso, Campus Leverkusen und Gewerbe 
 
und der am 06.05.2011 und am 24.02.2012 
rechtwirksam gewordenen 
1. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Bereich "neue bahnstadt:opladen" 
und der am 24.11.2014 rechtwirksam gewordenen 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Bereich " Wuppertalstraße" 
und der am 26.10.2015 rechtwirksam gewordenen 
6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Am Hofacker" 
und der am 19.04.2017 rechtwirksam gewordenen 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "nbso-Westseite" 
und der am 22.02.2016 rechtwirksam gewordenen 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Gesundheitspark" 
und der am 29.04.2016 rechtwirksam gewordenen 
9. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "südlich Platanenweg" 
und der am 29.04.2016 rechtwirksam gewordenen 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Lützenkirchen - Am Markt" 
und der am 12.07.2018 rechtwirksam gewordenen 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "südlich Olof-Palme-Str." 
und der am 25.08.2021 rechtwirksam gewordenen 
14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Charlottenburger Straße/Berliner Straße" 
und der am 10.10.2020 rechtwirksam gewordenen 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Rennbaumstraße" 
und der am 25.08.2021 rechtwirksam gewordenen 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Parkplatz-Im Bühl" 
und der am 02.12.2022 rechtwirksam gewordenen 
26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich "Maurinusstraße" 

1:16.333,83
0 500 1.000 1.500250

Meter

DARSTELLUNGEN (§5 Abs.2 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
Wohnbauflächen

(§5 Abs.2 Nr.1 BauGB)

(§1 Abs.1 Nr.1 BauNVO)

Wohnbauflächen

Sondergebiet "Wochenendplatz"

Sondergebiet 

Sondergebiet "Büro / Tagung"

und autobahnähnliche Straßen
Autobahnen

Sonstige überörtliche und örtliche 

Parkplatz

Parkhaus, Tiefgarage

Busbahnhof

Bahnhof / S-Bahnhaltepunkte

Bahnanlagen

Geplante Bahnanlagen

Wagenfähre

Anlegestelle

Fähranleger

Hauptverkehrsstraßen

Geplante sonstige überörtliche
und örtliche Hauptverkehrs-

öffentlichen und privaten Bereichs.
(§5 Abs.2 Nr.2 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung: Ablagerungen

Zweckbestimmung:
Abfallentsorgung                                        -> Plan 8

Müllbeseitigungsanlage

Mülldeponie

Fernwärme

Wasserwerk

Wasserbehälter / Reservoir

Brunnen

Abwasserpumperk

Kläranlage

Regenbecken

Fernwärme                                      -> Plan 8

Wasserversorgung -> Plan 8

Abwasserbeseitigung
-> Plan 6/8

Hauptwasserleitungen

Fernwärmeleitung

Hauptwasserleitungen
(relevante Sammler)

wirtschaft, den Hochwasserschutz und die 

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4 BauGB)

Wasserfläche / Fließgewässer

Umspannanlage / Elektrizität

Gasversorgung

Fernmeldetechnische Einrichtungen

Leitungen oberirdisch
Leitungen unterirdisch

Gasleitungen

ProduktenpipelinesPP

Stromversorgung -> Plan 8

Gasversorgung -> Plan 8

Produktenleitungen -> Plan 8

Fernmeldeeinrichtungen -> Plan 8

Grünflächen

Grünflächen und Schutzgrün

Stillgelegte Bahnlinie

Parkanlage

Dauerkleingarten

Sportliche Einrichtung / Sportplatz

Spielplatz
Spielbereich im öffentlichen
Grün

Bolzplatz

Festplatz

Freizeitbad

Friedhof

Grabeland

(§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4 BauGB)

(§5 Abs.2 Nr.5 BauGB)

Zweckbestimmung:

ohne Zweckbestimmung

Die Bahnlinie ist noch Darstellung
des Gebietsentwicklungsplanes (GEP)
des Regierungsbezirks Köln

Flächen für Aufschüttung, Abgrabungen

(§5 Abs.2 Nr.8 und Abs.4 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgrabungen

Konzentrationszonen für den
oberirdischen Abbau von 

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald
(§5 Abs.2 Nr.9 und Abs.4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft -> Plan 2

KENNZEICHNUNGEN (§5 Abs.3 BauGB)

Kennzeichnung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen

Sonstige Darstellungen

Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes

*****

Sprengkreisradien -> Plan 8

(§5 Abs.2 Nr.6 und Abs.4 BauGB)

(§5 Abs.2 Nr.6 BauGB)

Zentren (lt. Handlungsprogramm Einzelhandel)

"Untersuchungsbereich,
der von Bebauung freizuhalten ist"
(§9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)

Naturschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Richtfunkstrecken mit Bezeichnung

Begrenzung der Richtfunkschutzzone 200 m
Schutzstreifen (Ausnahme: B-Plan "Leimbacher
Berg" mit Schutzbreite 106)

(§5 Abs.3 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

213

-> Plan 9

-> Plan 9
Höhenangabe des Richtfunkstrahles in m. über NN
(Bauhöhenbegrenzung)

-> Plan 3

-> Plan 9

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§5 Abs.4 BauGB)

N

L

LB

ND

Geschütze Landschaftsbestandteile
(Flächen und Einzelobjekte)
Naturdenkmale
(Flächen und Einzelobjekte)

Umgrenzung der Flächen mit 
wasserrechtlichen Festsetzungen -> Plan 5

Schutzgebiet für die Grundwassergewinnung
Zone I

Zone II

Zone IIIa

Zone IIIbIIIb

IIIaI

II

Festgesetzte ÜberschwemmungsgebieteÜ

hochwassergefährdete Bereiche
durch den Rhein

hochwassergefährdete Bereiche
durch Hochwasserschutzeinrichtungen geschützt

hochwassergefährdete Bereiche durch den RheinØ

37
3,

70
 m

Deichschutzzonen

Flächiges Denkmal gemäß § 2 DSchG/
Denkmalbereich gemäß § 2 DSchG

für den Denkmalschutz

-> Plan 5

-> Plan 4
(§5 Abs.4 BauGB)

Einzeldenkmal gemäß § 3 DSchG

Flächiges Denkmal gemäß § 3 DSchG/
Denkmalbereich gemäß § 5 DSchG

Einzelnes Denkmal gemäß § 3 DSchG in
Flächigem Denkmal gemäß § 2 DSchG/
Denkmalbereich gemäß § 2 DSchG

Verlustzonen für BodendenkmälerEinrichtungen und Anlagen zur Versorgung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung sowie für

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

-> Plan 7

Sondergebiet "Hochschule"

"Friedhofsaffine Nutzungen"

mit Gütern und Dienstleistungen des

Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen und Flächen für die Wasser-

oder die für die Gewinnung von Bodenschätzen

Bodenschätzen

Naturschutzgebiet FFH -> Plan 3

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
Flächen, deren Böden erheblich mit

Richtlinie 92/43/ EWG des Rates der Europäischen
Gemeinschaft vom 21.05.1992;
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

im Kanalnetz überschwemmt werden)
in Nachbarschaft zu Köln können durch Rückfluß
(nicht eindeutig abgrenzbare Bereiche

Regelung für die Stadterhaltung und 

D

Sonderbauflächen (§1 Abs.1 Nr.4 BauNVO)

Sondergebiet "Handel - Baumarkt"

Sondergebiet "Handel - Möbelmarkt"

Sondergebiet "Handel - Einzelhandel"

Sondergebiet "Großhandel"

Sondergebiet 

Sondergebiet "Kultur"

Sondergebiet "Mehrzweckhalle"

Sondergebiet "Betriebswohnungen"

Sondergebiet "Sporthafen"

Sondergebiet "Sport"

Sondergebiet

"Gastronomie"

"Erholung - Tageserholungsanlage"

Flächen für den überörtlichen Verkehr

(§5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)
und für die örtlichen Hauptverkehrszüge

Sondergebiet "Autohaus"

Sondergebiet "Großflächiger
Einzelhandel - Nahversorgung"

Sondergebiet "Gesundheitspark"
Hubschrauberlandeplatz

strassen

Sondergebiet "Dienstleistung"
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Sondergebiet "Baudenkmal Kesselhaus"
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Gewerbliche Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO)

Gewerbegebiete eingeschränkt

Industriegebiete eingeschränkt

Gewerbegebiete
(§1 Abs.2 Nr.8 i.V. mit §8 BauNVO)

Industriegebiete 
(§1 Abs.2 Nr.9 i.V. mit §9 BauNVO)

EG *

EG

IG

IG *

Gemischte Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

Kerngebiete

Mischgebiete
(§1 Abs.2 Nr.7 i.V. mit §7 BauNVO)

(§1 Abs.2 Nr.6 i.V. mit §6 BauNVO)

Urbane Gebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. mit §6a BauNVO)

KM

IM

UM

Dorfgebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. mit §5 BauNVO)

DM

SO
WDN

Sondergebiet "Nahversorgung /
Dienstleistung / Wohnen"

Textliche Darstellung: 

für die wie folgt umringten und mit Kennziffer 
versehenen Flächen gelten folgende textliche Darstellungen: 

               Flächen mit  textlichen Darstellungen 
Kennziffer 1 
Die generelle Zielsetzung für die weitere Bauleitplanung ist eine aufgelockerte, an  
dem Bestand der Umgebung orientierte Bebauung (freistehende Einfamilienhäuser  
auf großen Grundstücken) und ein von öffentlichen Wegen durchzogenen Waldstreifen. 
 
Kennziffer 5    6    7 
Die generelle Zielsetzung für die weitere Bauleitplanung ist eine aufgelockerte, an 
dem Bestand der Umgebung orientierte Bebauung (freistehende Einfamilienhäuser 
auf großen Grundstücken). 
 
Kennziffer 3 
Die generelle Zielsetzung für die weitere Bauleitplanung ist eine aufgelockerte  
Bebauung (freistehende Einfamilienhäuser mit überbreiten Abstandsflächen  
zu den seitlichen Grundstücksgrenzen). 
 
Kennziffer 4 
Die generelle Zielsetzung für die weitere Bauleitplanung ist eine aufgelockerte, an 
dem Bestand der Umgebung orientierte Bebauung. Die Talaue ist von einer  
Bebauung freizuhalten. 
 
Die Zweckbestimmung der als Sondergebiet „Nahversorgungszentrum, 
Dienstleistungen und Wohnen“ (SO N-DW) dargestellte Fläche wird durch 
nachfolgende textliche Darstellungen konkretisiert: 
 
Textliche Darstellung: 
Um die Beeinträchtigung auf benachbarte zentrale Versorgungsbereiche möglichst 
gering zu halten wird die maximale Verkaufsfläche wie folgt begrenzt: 
 

Einzelhandelsbetrieb max. Verkaufsfläche 

Lebensmitteldiscounter max. 800 m² 

Drogeriemarkte max. 750 m² 

Apotheke max. 120 m² 

Bäckerei max. 130 m² 

Laden für Lotto, Toto, Kiosk oder Blumen max. 100 m² 
 
Hinweis: 
Zur Begrenzung der maximal zulässigen Verkaufsflächen in den einzelnen Sortimenten 
werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan V/31 III Steinbüchel (Fettehenne) – 
Einzelhandel Berliner Straße/Charlottenburger Straße/Teltower Straße" 
Verkaufsflächenzahlen (VKZ) festgesetzt. Diese geben die zulässige Verkaufsfläche 
(VK, Kernsortimente einschließlich Randsortimente) in Summe sowie separiert nach 
Sortimenten in Relation zu dem jeweiligen Baugrundstück an. 
 

SO
WW

Sondergebiet "Wellpappenwerk"

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP)

Mit der Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans 
am 13.03.2006 wurde der Rahmen zur baulichen Ent-
wicklung der Stadt und zur Entwicklung der Freiräume 
abgesteckt. Als vorbereitender Bauleitplan stellt der 
Flächennutzungsplan die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung und insbesondere die Art der Bodennut-
zung im Stadtgebiet in seinen Grundzügen dar. 

Der Flächennutzungsplan ist kein statisches Planwerk. 
Er steuert die städtebaulichen Entwicklungen. Nach 
den seit 2012 insgesamt zwölf rechtswirksamen Ände-
rungen wurde im Jahr 2023 keine Änderung des FNP 
rechtswirksam.
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FACHBEREICH STADTPLANUNG KO_612_02_20

Am 13.09.2021 hat der Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen die Auf-
stellung der Änderung des Flächennutzungs-
plans gem. § 2 (1) BauGB beschlossen
und ist ist gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB 
am 03.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Am __.__.____ hat der Ausschuss
für Stadtentwicklung, Planen und 
Bauen den Beschluss zur Durch- 
führung der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlicheit gefasst.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister 

Leverkusen, den

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 06.01.2022 
hat die Änderung des Flächennutzungsplans als 
Entwurf mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB
in der Zeit vom 14.01. bis einschl. 14.02.2022
öffentlich ausgelegen

Der Oberbürgermeister           i. V.  Beigeordnete

Leverkusen, den

Der Rat hat in seiner Sitzung am 
20.06.2022 die Änderung des Flächen-
nutzungsplans mit Begründung beschlossen.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Änderung des Flächennutzungs-
plans mit der Begründung wird 
hiermit ausgefertigt.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Änderung des Flächennutzungplans
ist gem. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
heutigen Tag  genehmigt worden

Bezirksregierung Köln

Köln, den

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Genehmigung der Änderung des 
Flächennutzungsplans durch die 
Bezirksregierung ist am ___________
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am  __.__.____ wurde die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1)  BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ durchgeführt.

Am 13.09.2021 hat der Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen die Änderung
des Flächennutzungsplans mit Begründung
als Entwurf zur öffentlichen Auslegung beschlossen.

 i. V.  Beigeordnete i. V.  Beigeordnete  i. V.  Beigeordnete
 i. V.  Beigeordnete

Dokumentpfad: G:\61\2\ArcGIS\001_Projekte\001_FNP\018_Aenderungen\026_26_Aenderung_Maurinusstr\01_26_Maurinusstr.mxd

(§9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)

Ablagerungen
Zweckbestimmung:
Abfallentsorgung                                        

 Müllbeseitigungsanlage

 Mülldeponie

 Fernwärme

 Wasserwerk

 Wasserbehälter / Reservoir

 Brunnen

 Abwasserpumperk

 Kläranlage

 Regenbecken

Fernwärme                                      

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

wirtschaft, den Hochwasserschutz und die 

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4 BauGB)

Wasserfläche / Fließgewässer

 Umspannanlage / Elektrizität

 Gasversorgung

 Fernmeldetechnische Einrichtungen

Stromversorgung

Gasversorgung

Fernmeldeeinrichtungen

Grünflächen

Grünflächen und Schutzgrün
ohne Zweckbestimmung
Stillgelegte Bahnlinie

 Parkanlage

 Dauerkleingarten

 Sportliche Einrichtung / Sportplatz

 Spielplatz

 Spielbereich im öffentlichen Grün

 Bolzplatz

 Festplatz

 Freizeitbad

 Friedhof

 Grabeland

(§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4 BauGB)

(§5 Abs.2 Nr.5 BauGB)

Zweckbestimmung:

Die Bahnlinie ist noch Darstellung des Gebiets- 
entwicklungsplanes (GEP) des Regierungsbezirks Köln

Flächen für Aufschüttung, Abgrabungen

(§5 Abs.2 Nr.8 und Abs.4 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgrabungen

Konzentrationszonen für den
oberirdischen Abbau von 

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald
(§5 Abs.2 Nr.9 und Abs.4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Wald

Sonstige Darstellungen
Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesim-
missionsschutzgesetzes

**

(§5 Abs.2 Nr.6 und Abs.4 BauGB)

Zentren

"Untersuchungsbereich,
der von Bebauung freizuhalten ist"

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung sowie für

Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen und Flächen für die Wasser-

oder die für die Gewinnung von Bodenschätzen

Bodenschätzen



#
#
#

#########
#
#

########



#
#
#
#
#

##########
#
#
#
# #########

Änderungsbereich

DARSTELLUNGEN (§5 Abs.2 BauG B)

Art der baulichen Nutzung
Wohnbauflächen

(§5 Abs.2 Nr.1 BauGB)
(§1 Abs.1 Nr.1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

Wohnbauflächen

Kerngebiete

Mischgebiete
(§1 Abs.2 Nr.7 i.V. m it §7 BauNVO)

(§1 Abs.2 Nr.6 i.V. m it §6 BauNVO)

Dorfgebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. m it §5 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO)

Gewerbegebiete eingeschränkt

Industriegebiete eingeschränkt

Gewerbegebiete
(§1 Abs.2 Nr.8 i.V. m it §8 BauNVO)

Industriegebiete 
(§1 Abs.2 Nr.9 i.V. m it §9 BauNVO)

Sondergebiet "Mehrzweckhalle"

Flächen für den überörtlichen Verkehr
(§5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

und autobahnähnliche Straßen
Autobahnen

Sonstige überörtliche und örtliche 

 Parkplatz

 Parkhaus, Tiefgarage

 Busbahnhof

 Bahnhof / S-Bahnhaltepunkte

Bahnanlagen

Geplante Bahnanlagen

Wagenfähre

Anlegestelle

Fähranleger

Hauptverkehrsstraßen

Geplante sonstige überörtliche und 
örtliche Hauptverkehrsstraßen














und für die örtlichen Hauptverkehrszüge







HLP Hubschrauberlandeplatz

Urbane Gebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. m it §6a BauNVO)

IM

UM

DM

 (lt. Handlungsprogramm Einzelhandel 2002)

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

öffentlichen und privaten Bereichs.

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen des
(§5 Abs.2 Nr.2 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

 Öffentliche Verwaltung

 Schulische Einrichtung
Kirchen und kirchlichen 
Gebäude und Einrichtungen
Zwecken dienende

Sozialen Zwecken dienende

 Kindereinrichtungen

 Jugendeinrichtungen

 Alteneinrichtungen

Gebäude und Einrichtungen

Sondergebiet "Baudenkmal Kesselhaus"BK

Sondergebiet "Dienstleistung"D

Sondergebiet "Hochschule"HS

Sondergebiet "Büro / Tagung"

Sondergebiet
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Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. April 2022 (BGBl. I S. 674).

Baunutzungsverordnung - BauNVO
 i. d. F. d. B. vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786)  zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. d. B. 
vom 18.12.1990 (BGBL. I S. 58)  zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
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Es wurde ein FNP-Änderungsverfahren in 2023 begon-
nen:
Für den Stadtteil Opladen bestehen seit geraumer Zeit 
übergeordnete Rahmenplanungen. So zum Beispiel das 
vom Rat der Stadt Leverkusen beschlossene Vergnü-
gungsstättenkonzept, das Gesamtkonzept zur Steue-
rung des Einzelhandels (Einzelhandelskonzept) oder 
das Stadtentwicklungskonzept (STEK) Opladen, hier ins-
besondere die Stärkung der Wohnnutzung. Die in die-
sen übergeordneten Rahmenplanungen formulierten 
Empfehlungen und Entwicklungsziele stimmen nicht 
mehr mit den Darstellungen des FNP im Bereich der 
Opladener Innenstadt überein. Mit der 27. Änderung 
des FNP sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, 
um die notwendigen Festsetzungen auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung vornehmen zu können. Um 
die Flächennutzungsplanänderung passgenau mit den 
jeweiligen Bebauungsplänen in Einklang zu bringen, 
wird die 27. Änderung in Teiländerungen aufgeteilt. Die 
Aufstellungsbeschlüsse für die 27 A. Änderung „Opla-
den Innenstadt, nördliche Birkenbergstraße“ und 27 B. 
Änderung „Opladen Innenstadt, Im Hederichsfeld“ sind 
gefasst worden. 

Das Verfahren zur Arrondierung eines Wohngebietes 
am Köllerweg (22. Änderung des FNP) wurde eingestellt. 

Zur Steuerung des Einzelhandels befinden sich die Än-
derung des FNP im Bereich „südlich Bonner Straße“ und 
die 25. Änderung im Bereich Rennbaumstraße/Stauffen-
bergstraße weiter im Verfahren. 

Mit der 29. Änderung des FNP „Birkengartenstraße 
(MontanusQuartier)“ soll das Karee zwischen Ludwig-
Erhard-Platz, Peschstraße, Birkengartenstraße, Lichstra-

ße und Friedrich-Ebert-Straße in Verlängerung der Mon-
tanusstraße städtebaulich neu geordnet werden.

Das besonders bedeutsame städtebauliche Projekt der 
Entwicklung des untergenutzten Postgeländes in Wies-
dorf wird mit der 21. Änderung des FNP planungsrecht-
lich begleitet. Das zurzeit noch in Teilen genutzte Post-
gelände soll einer seiner Lagegunst entsprechenden 
Entwicklung als neues Stadtquartier zugeführt werden. 
Diese städtebauliche Neuordnung und die erforderli-
chen Verkehrsmaßnahmen sind planungsrechtlich vor-
zubereiten und zu sichern. Hier ist der Feststellungsbe-
schluss am 11.12.2023 gefasst worden. Der Antrag zur 
Genehmigung wurde bei der Bezirksregierung Köln ein-
gereicht. 

Zur Sicherstellung der Versorgung der Kinder mit Kita- 
plätzen wurde das Bebauungsplanverfahren 253/II 
„Opladen  - nbso/Westseite  - Kita Henkelmännchen-
Platz“ am 25.09.2023 als Satzung beschlossen. Mit 
der öffentlichen Bekanntmachung am 06.11.2023 ist 
der nach § 13 a BauGB durchgeführte Bebauungsplan 
rechtskräftig geworden. Entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen wurde der FNP im Zuge der 8. Berichti-
gung „Opladen, Bereich: nbso - Westseite - Kita Henkel-
männchen-Platz“ angepasst.
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Am 10.07.1987 erlangte der aktuelle Landschaftsplan 
der Stadt Leverkusen Rechtskraft. Als das zentrale Pla-
nungsinstrument des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege regelt der Landschaftsplan die Entwicklung 
im sogenannten „baulichen Außenbereich“: es werden 
behördenverbindliche Entwicklungsziele formuliert so-
wie besonders geschützte Teile von Natur und Land-
schaft einschließlich der damit einhergehenden Gebote 
und Verbote festgesetzt, die für jeden gelten. Die recht-
lichen Grundlagen der Landschaftsplanung sind das 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Landes-
naturschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen (LNatSchG).

Aufgrund der Überalterung des aktuellen Planwerkes 
und veränderten (rechtlichen) Rahmenbedingungen 
wurde am 12.07.2010 durch den Rat der Stadt die 
Neuaufstellung des Landschaftsplans beschlossen (Be-
schlussvorlage 0458/2010). Im Anschluss an die früh-
zeitige Beteiligung im September/Oktober 2012 wurde 

das Verfahren aus verschiedenen Gründen zunächst 
nicht weitergeführt. Die Entscheidung für die Fortfüh-
rung der Arbeiten mit Unterstützung durch ein externes 
Planungsbüro wurde im Sommer 2019 getroffen, eine 
Beauftragung erfolgte zeitnah. Für die Erarbeitung des 
neuen Landschaftsplans wurden bei der Bezirksregie-
rung Köln Fördermittel (FöNa – Förderrichtlinie Natur-
schutz) beantragt und für den Zeitraum 2020 bis 2022 
bewilligt.  

Zunächst erfolgten 2021 faunistische Kartierungen und 
die Aktualisierung der Grundlagendaten. Aufgrund des 
langen Zeitraums zwischen der frühzeitigen Beteiligung 
und der Weiterbearbeitung erfolgte im Frühjahr 2022 
zudem eine Zwischenabfrage bei den Trägern öffentli-
cher Belange bzgl. aktueller Vorhaben und Projekte. Die-
se ganzen Informationen sind in den Landschaftsplan-
entwurf eingeflossen, der in 2024 öffentlich ausgelegt 
werden soll.

NEUAUFSTELLUNG LANDSCHAFTSPLAN  
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TEILÄNDERUNG DES GÜLTIGEN LANDSCHAFTSPLAN

Bis der neue Landschaftsplan in Kraft tritt, gilt der Land-
schaftsplan von 1987 weiter. Zuletzt sind am Planwerk 
einige Teiländerungen erforderlich geworden, da in den 
jeweiligen Bereichen die angedachten (Bau-)Vorhaben 
entsprechend der aktuellen Rechtslage nicht durch Befrei-
ungen nach § 67 BNatSchG genehmigt werden konnten: 

• 3. Änderung im Teilbereich 
        „Alkenrath – Sportanlage Schlebuschrath“
(Satzungsbeschluss am 12.12.2022, Beschlussvorlage 2022/1806)

Durch die 3. Änderung des Landschaftsplans wurde die 
planungsrechtliche Grundlage für den dringend benö-
tigten Ersatzneubau des Vereinsheims des SSV Alkenrath 
geschaffen. Ein Ersatzneubau des bisher genutzten und 
inzwischen abgängigen Vereinsheims ist notwendig, um 
den Spielbetrieb und die Vereinsaktivitäten des SSV Al-
kenrath aufrechterhalten zu können. Die 3. Teiländerung 
des Landschaftsplans wurde am 19.12.2022 öffentlich 
im Amtsblatt der Stadt Leverkusen bekannt gemacht.

• 4. Änderung im Teilbereich 
       „Kastanienallee Opladen“ 
(Satzungsbeschluss am 30.03.2023, Beschlussvorlage 2023/2153)

Die 4. Teiländerung schafft die Grundlage für die Durch-
führung der Traditionsveranstaltung „Bierbörse“, die seit 
vielen Jahren im Bereich der Kastanienallee stattfindet. 
Gemäß dem Landschaftsplan ist es dort verboten, z. B. 
Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Waren-
automaten aufzustellen, mit Kraftfahrzeugen außerhalb 
der Fahrwege, Park- oder Stellplätze und Hofräume zu 
fahren und diese dort abzustellen bzw. Naturdenkmale 
zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Da keine Be-

freiung für die Durchführung der „Bierbörse“ erteilt 
werden kann, ist die Änderung des Landschaftsplans 
erforderlich. Die 4. Teiländerung des Landschaftsplans 
wurde am 18.04.2023 öffentlich im Amtsblatt der Stadt 
Leverkusen bekannt gemacht.

• 5. Änderung im Teilbereich 
        „NaturGut Ophoven“
(Satzungsbeschluss am 05.06.2023, Beschlussvorlage 2023/2153)

Durch die 5. Änderung des Landschaftsplans im Teil-
bereich „NaturGut Ophoven“ soll die Grundlage für die 
Sanierung, Wiederherstellung und zeitgemäße Weiter-
entwicklung des NaturGut Ophoven geschaffen werden. 
Die Umweltbildungseinrichtung wurde von der Flut am 
14.07.2021 stark betroffen. Vor allem traf es die Scheu-
ne und das Ausstellungsgebäude. Hier stand das Wasser 
im Erdgeschoss teilweise bis zu 1,50 m hoch. Die techni-
schen Anlagen, inklusive Aufzug und Bistro, wurden be-
schädigt. Im Keller des Verwaltungsgebäudes wurde die 
Generalhauptverteilung beschädigt.
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INTERKOMMUNALE KOOPERATIONEN - BEREICH GEWERBE

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Prosperität 
bei gleichzeitiger Flächenknappheit, herrschten in wei-
ten Teilen der Region Köln/Bonn ein hoher Siedlungs-
druck sowie ein gesamtregional bestehender Bedarf an 
Entwicklungsflächen für Gewerbe und Industrie. Durch 
eine nachhaltige Entwicklung von Bestandsgebieten las-
sen sich gezielt Flächenpotentiale ausbauen, zugleich ist 
aber auch eine Neuinanspruchnahme von Flächen not-
wendig. Kommunen, die ihre Flächenbedarfe aufgrund 
fehlender Flächendisposition nicht im eigenen Stadtge-
biet decken können, sind dabei auf die Zusammenarbeit 
mit anderen Kommunen angewiesen. Somit kommt der 
Thematik der interkommunalen Wirtschaftsflächenent-
wicklung eine besondere Bedeutung in der Region zu 1.

Eine gemeinsame Ausweisung benötigter Flächen im 
Bereich Gewerbe wirkt insbesondere einer flächengrei-
fenden Zersiedlung an anderen Standorten entgegen 
und fördert einen zielgerichteten Einsatz der finanziel-
len Ressourcen. Ein interkommunales Gewerbegebiet 

bietet darüber hinaus die große Chance einer überre-
gionalen Ausrichtung und gemeinsamen Vermarktung 
sowie die Option, den Bedarf an Gewerbe- und Indust-
rieflächen auf längere Sicht zu decken. Ebenso kann vor-
handenes Fachwissen gebündelt sowie finanziellen und 
personellen Engpässen begegnet werden. 

Auf Leverkusener Stadtgebiet ist der Standort Solin-
ger Straße im Stadtteil Rheindorf mit einer Größe von 
rd. 7 ha Nettobaufläche für eine interkommunale Ge-
bietsentwicklung von besonderem Interesse. Bei dieser 
Fläche handelt es sich um eine der letzten gewerbli-
chen Flächenpotenziale in Leverkusen. Die Fläche ist im 
Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als einge-
schränktes Gewerbegebiet (GE*) dargestellt und spielt 
für die mittel- bis langfristige Bedarfsdeckung im Bereich 
Gewerbe eine besondere Rolle. 
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Bedingt durch die räumlichen Gegebenheiten (unmit-
telbare Nähe des Standorts Solinger Straße zur Langen-
felder Stadtgrenze) und des vom Leverkusener Stadt-
gebiet aus nur schwer erschließbaren Areals, entstand 
in jüngster Zeit die Idee, eine interkommunale Gebiets-
entwicklung zwischen den Städten Leverkusen und 
Langenfeld zu forcieren. In beiden Städten besteht ein 
grundsätzlicher Bedarf an der Initiierung und Entwick-
lung von noch verbleibenden, gewerblich nutzbaren 
Flächenreserven. Folgende den Standort Solinger Straße
kennzeichnende Faktoren sind darüber hinaus für eine 
interkommunale Gebietsentwicklung von besonderer 
Bedeutung: 

• hohe Lagegunst (Nähe zur Autobahn, gute Erreich-
barkeit per ÖPNV),

• größerer Abstand zu empfindlichen Nutzungen/
Wohnen (ausgenommen einzelne Wohnnutzungen 
im Plangebiet),

gute Voraussetzung zur Ent-
wicklung eines nachhaltigen 
und qualitätsvollen Gewer-
bestandortes bei größerer 
Flächenabgrenzung (z. B. Flä-
chen für Regenwasserreten-
tion etc.),

hoher und vielfältiger Wohn-
wert der umliegenden Wohn-
standorte beider Kommunen 
ermöglichen arbeitsplatz-
nahes Wohnen zukünftiger 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

• hervorragende Freizeit- und kulturelle Angebote in 
beiden Kommunen als „weiche Standortfaktoren“. 

Vorausgesetzt, die Städte Leverkusen und Langenfeld 
finden einen Konsens im Hinblick auf eine gemeinsa-
me Flächenentwicklung, werden im nächsten Schritt 
erste Vorplanungen zur Entwicklung der Fläche beauf-
tragt. Hierzu gehört insbesondere die Erarbeitung einer 
städtebaulichen Machbarkeitsstudie. In diesem Zusam-
menhang sollen auch organisatorische Aspekte bei der 
möglichen Entwicklung interkommunaler Wirtschafts-
flächen, wie Arbeitsteilung und Zuständigkeiten, mög-
liche Organisationsformen sowie Aufteilungsvarianten 
von Kosten und Erträgen, mit betrachtet werden.

12

•  

• 



Die Herausforderungen für den Wandel im Stadtteil 
Manfort sind groß: Verkehrsachsen wie die A3, die Zug-
linie RB 48 oder vierspurige Hauptverkehrsadern wie die 
Gustav-Heinemann-Straße und der Willy-Brandt-Ring 
zerteilen Manfort in Inseln. Ein gemeinsames Zentrum, 
das einen Anknüpfungspunkt über diese Barrieren hin-
weg hat, gibt es nicht. Hinzu kommen eine heterogene 
Gebäudestruktur, untergenutzte Flächen und öffentli-
cher Raum ohne Aufenthaltsqualität sowie diverse so-
ziale Problemlagen. Diese Rahmenbedingungen stellen 
Planer*innen vor eine große Herausforderung.

Seit dem 01.08.2015 wird vom Diakonischen Werk des 
evangelischen Kirchenkreises Leverkusen das Projekt 
„GLIM – Gemeinsam Leben In Manfort“ durchgeführt, 
um den Missständen im Stadtteil Manfort zu begegnen. 
Das Projekt, das die Lebensbedingungen im Stadtteil 
nachhaltig verbessern soll, wurde gefördert und war Teil 
des Landesprogramms „NRW hält zusammen, für ein 
Leben ohne Armut und Ausgrenzung“. Der Fokus des 
Projektes lag und liegt auf der beteiligungsorientierten 
Arbeit mit in Manfort ansässigen Akteuren. Viele der 
im GLIM benannten und angestrebten Projekte und 
Maßnahmen konnten allerdings bislang nicht gestartet 
oder durchgeführt werden, da hierfür ein Integriertes 
Handlungskonzept als Grundlage erforderlich ist. Am 
08.03.2021 hat die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I 
der Stadt Leverkusen von daher den Beschluss gefasst, 
die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Integrierten 
Handlungskonzeptes für den Stadtteil Manfort, nach der 
neuen Städtbauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen 
2023 heißt es nun integriertes städtebauliches Entwick-
lungskonzept (ISEK), zu beauftragen.

Bei der Bearbeitung eines Integrierten städtebauliches 
Entwicklungskonzept stellt der Prozess der Kommunika-
tion und Partizipation einen wesentlichen Bestandteil 
dar. Unter Einbindung der Bürger*innen und der Fach-
öffentlichkeit soll mit externer fachlicher Begleitung und 
Expertise ein integriertes und innovatives Maßnahmen-
paket erstellt werden. 

Dabei sollen insbesondere Antworten auf folgende Fra-
gen gegeben werden:

• Wie soll die Nutzungs-/Funktionsstruktur im Stadt-
teil zukünftig aussehen? 

• Wo sollen Nutzungen gestärkt, wo eingeschränkt,    
wo ergänzt werden?
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• Was sind weiterzuentwickelnde Besonderheiten      
und Alleinstellungsmerkmale des Stadtteils?

• Für welche Maßnahmen kann lokaler Konsens und 
breite Akzeptanz gefunden werden?

•  Welche Maßnahmen zum Klimaschutz und zur An-
passung an den Klimawandel und die nachhaltige 
Stadtteilentwicklung unter Einbezug von Synergie-
effekten in Manfort sollten geplant und umgesetzt 
werden? 

Einen interessanten und wertvollen Impuls für die Ent-
wicklung des Stadtteils stellen die Ergebnisse eines in 
2022 durchgeführten Studierendenwettbewerbs des 
Fachbereichs Architektur der FH Dortmund dar: Über 

20 Arbeiten befassten sich mit der Umnutzung der Fa-
brikhallen und der Entwicklung von Manfort unter dem 
Modul-Titel „Manfort 1 Halt bis nach Köln – 10 Jahre 
bis zum attraktiven Ort“. Räumlicher Fokus waren das 
westliche Bahnhofsumfeld und die Hallen des Stahl-
werks, nördlich der Gustav-Heinemann-Straße. Die 
Studierenden sollten dabei die regionale Lage Man-
forts im Speckgürtel Köln in ihren Entwurfsarbeiten 
mitdenken.

Die Erarbeitung des ISEK Manfort soll an ein externes 
Planungsbüro vergeben werden. Die EU-weite Aus-
schreibung befindet sich noch in der Vorbereitung. 
Das ISEK soll nach Fertigstellung politisch beschlossen 
werden und die Grundlage für den dann zu stellenden 
Antrag auf Städtebaufördermittel bilden.
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Das Integrierte Handlungskonzept (InHK) für Hitdorf wur-
de 2014 mit umfangreicher Beteiligung der Bürger*in-
nen erarbeitet. Auf Basis der aufeinander abgestimmten 
Maßnahmen wurde Ende 2015 bei der Bezirksregierung 
Köln ein Antrag auf Städtebaufördermittel des Landes 
NRW gestellt. Ende 2016 erhielt die Stadt die Förderzu-
sage und konnte seit 2017 Maßnahmen realisieren. Zen-
trale Maßnahmen sind:

• der Umbau der Hitdorfer Straße
• die Aufwertung des Areals rund um den Hitdorfer Ha-

fen und zentraler Plätze an der Hitdorfer Straße sowie 
des Kinderspielplatzes „Am Buttermarkt“

• Bürgermeile Hitdorf mit dem offenen Bürgertreff Villa 
Zündfunke und der Erweiterung der Stadthalle Hitdorf 

• das Stadtteilmanagement
• der Verfügungsfonds für das ehrenamtliche Engage-

ment

Das Hitdorfer Stadtbild hat sich seit 2017 erheblich ge-
wandelt: der Umbau der Hitdorfer Straße im Ortskern 
ist fertiggestellt. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei 
die Entschleunigung des Verkehrs und die Entlastung der 
Straße durch eine mögliche Verlagerung des Durchgangs-
verkehrs. Zudem wurden die Gehwege verbreitert, neue 
Parktaschen angeordnet sowie Grünflächen und Baum-
standorte geschaffen.

Auch die Neugestaltung des zentral gelegenen Kirmes-
platzes wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Der Platz dient 
u. a. als Veranstaltungsort für Brauchtumsfeste und Ver-
anstaltungen der ansässigen Vereine. Am 13.05.2023 
fand dort der Tag der Städtebauförderung statt. Er stand 
unter dem Motto: „Ehrenamt und Stadt Leverkusen – ge-
meinsam stark in Hitdorf“. Rund 200 Bürger*innen nutz-

ten die Gelegenheit, sich über die in den letzten Jahren 
in Hitdorf mit Mitteln der Städtebauförderung und Unter-
stützung des bis Sommer 2022 tätigen Stadtteilmanage-
ments umgesetzten Projekte zu informieren. Auch wurde 
das Symbol des ehrenamtlichen Engagements in Hitdorf 
– ein 14 m hoher Vereinsbaum – an diesem Tag feierlich 
eingeweiht (s. Titelbild).

Im neuen Stadtteilzentrum Villa Zündfunke, das in einem 
kleinen Festakt bereits im Sommer 2022 dem Betreiber-
verein Villa Zündfunke e. V. übergeben wurde, etablieren 
sich nach und nach immer mehr soziokulturelle Angebo-
te für unterschiedliche Altersgruppen vom Kleinkind bis 
zu Senior*innen. Der im Rahmen des Projektes Bürger-
meile errichtete Anbau der Stadthalle wurde im Sommer 
2022 ebenfalls fertiggestellt. Die Stadthalle Hitdorf mit 
Saal und Nebenräumen bietet Raum für die unterschied-
lichsten privaten und öffentlichen Nutzungen: Konzerte, 
Comedyshows, Karnevals- und Seniorenfeiern, aber auch 
Blutspendeaktionen des DRK, Geburtstage oder Hoch-
zeitsfeiern.

Das letzte große Bauprojekt, die Aufwertung des Platzes 
am Hitdorfer Hafen, hat Ende 2023 begonnen.
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Aktuelle Herausforderungen der Stadtteilentwicklung 
Derzeit laufen die Arbeiten zur Neuauflage des 2016-2018 
aufgestellten Integrierten Handlungskonzeptes Leverku-
sen-Wiesdorf (InHK Wiesdorf, siehe auch Hintergrund 
und Finanzierung). Seit der Erstellung des Konzeptes sind 
nun bereits einige Jahre vergangen. In der Zwischenzeit 
haben sich neue Herausforderungen und Aspekte mit 
neuer Gewichtung für die Stadtteilentwicklung ergeben, 
auf die reagiert werden muss. Hierzu zählen sowohl gro-
ße Herausforderungen, insbesondere in Folge der Covid-
19-Pandemie und zum Thema Klimaschutz/-anpassung/-
resilienz, als auch „kleinere“ Aufgaben, unter anderem 
zum Thema Aufenthaltsqualität.

Zwar bestanden viele Herausforderungen in Ansätzen 
auch schon vorher, die Pandemie verstärkte jedoch be-
kannte Tendenzen und Herausforderungen der Zentren- 
und Stadtteilentwicklung, insbesondere 

•  den Strukturwandel im Einzelhandel und dessen Aus-
wirkungen (Leerstandsrisiken, Trading-Down-Effekte, 
zunehmende Digitalisierung und Bedeutungsgewinn 
des Online Handels), 

• die Veränderung der Arbeitswelten und Erwerbsformen 
(u. a. durch Homeoffice und mobiles Arbeiten) und

• die Veränderungen im Mobilitätsverhalten (verstärkte 
Autonutzung und zugleich steigende Fuß- und Radfah-
rerzahlen bei geringerer Auslastung des öffentlichen 
Personennahverkehrs).

• Auch gastronomische Einrichtungen, Hotel- und Kul-
turbetriebe leiden in Folge geringerer Besucherzahlen 
unter Umsatzeinbußen, was teilweise zu dauerhaften 
Betriebsaufgaben und Leerstand nach sich zieht. 

Insgesamt werden die Spuren der Pandemie und der zu-
nehmenden Digitalisierung der Lebensbereiche deutlich 
und vielerorts sichtbar. In Folge steigt der Transformati-
ons- und Erneuerungsdruck insbesondere in zentralen 
Lagen, jedoch je nach Ausgangslage entsprechend unter-
schiedlich. Für Städte wird es zunehmend wichtig, sich 
abseits des Konsums hervorzuheben, um konkurrenzfä-
hig und attraktiv zu bleiben. In diesem Zusammenhang 
gewinnen konsumfreie und soziokulturelle Nutzungen 
in Zentren an Bedeutung und mit diesen auch das The-
ma Aufenthaltsqualität im Zentrum und in öffentlichen 
Grün- und Freiräumen. Zudem ist die Betrachtung und 
entsprechende Anwendung des Themas Klimaschutz/-
anpassung/-resilienz mittlerweile Fördervoraussetzung.

Generell kann gesagt werden: Es ist ein Umdenken, Mut 
zu Neuem, Temporärem und zu Experimenten und die 
Offenheit für Diskurse erforderlich! 

Aus InHK Wiesdorf wird ISEK City Leverkusen  
Die Zweiphasigkeit des InHK Wiesdorf (siehe Hintergrund 
und Finanzierung) bietet die Chance auf diese vielfältigen 

INTEGRIERTES STÄDTEBAULICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK) 
FÜR DIE CITY-LEVERKUSEN 
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und strategisch relevanten neuen Herausforderungen, 
die bei der Konzepterstellung nicht oder nicht in dieser In-
tensität absehbar waren, zu reagieren sowie neue Förder-
regularien einzuarbeiten. Lediglich mit einer Fortschrei-
bung des Konzeptes ist es daher nicht getan. Die Strategie 
der Innenstadtentwicklung muss grundlegend überprüft 
und an neue inhaltliche und planerische Rahmenbedin-
gungen angepasst werden, zugleich müssen ausstehende 
Projekte überprüft und aktualisiert werden. Hierzu wird 
das InHK Wiesdorf inhaltlich in ein integriertes städte-
bauliches Entwicklungskonzept (kurz: ISEK) überführt. Bei 
der Konzepterstellung wird der Fachbereich Stadtplanung 
unter anderem vom Planungsbüro scheuvens+wachten 
plus aus Dortmund, welches bereits bei der Erstellung 
des InHK Wiesdorf in den Jahren 2016 -2018 mitwirkte, 
und das Stadtteil-/Citymanagement (Stadt- und Regional-
planung Dr. Jansen und Partner) unterstützt.

Wie bisher dient auch das ISEK als Grundlage der städte-
baulichen Entwicklung der kommenden 10-15 Jahre in-
nerhalb einer abgegrenzten Gebietskulisse (s. Abbildung) 
und ist Voraussetzung zur Förderung im Rahmen der Pro-
gramme von Bund und Land. Zugleich stellt das Konzept 
eine Planungs-, Orientierungs- und Entscheidungsgrund-
lage für die Verwaltung, private Akteur*innen und Stadt-
gesellschaft dar, mit kurz-, mittel- und langfristigen Pro-
jekten und Maßnahmen.

Mut zur Veränderung: Gemeinsam Gutes bewirken
Das Zusammenspiel innerhalb der Verwaltung mit priva-
ten Akteur*innen und Bürger*innen gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Ein ISEK ist damit mehr denn je auch als 
ein Kommunikationsinstrument für die verwaltungsinter-
ne Zusammenarbeit, für Beteiligungsverfahren sowie für 

die Zusammenführung von Politik, Verwaltung und Stadt-
gesellschaft im Kontext der Stadt(teil)entwicklung zu sehen.
 
Auch im ISEK Prozess für die City Leverkusen und an-
grenzende urbane Bereiche werden daher verschiedene 
Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen, um allen entwick-
lungsrelevanten und interessierten Akteur*innen und der 
Stadtgesellschaft in einem kooperativen Planungsprozess 
eine Mitwirkung an der Stadtteilentwicklung zu ermög-
lichen. Dies ist wichtig, um Synergien und gemeinsame 
Ideen zu entwickeln, um die Interessen und die Offenheit 
für neue Themen und Vorgehensweisen zu schaffen und 
letztlich die Akzeptanz und Umsetzbarkeit zukünftiger 
Projekte zu erhöhen.

Der Stadtteil Wiesdorf mit der City muss zukunftsfähig 
gemacht werden! Die Vielfalt an entwicklungsrelevanten 
Akteuren, die Stadtgesellschaft und nicht zuletzt der För-
dergeber müssen von dieser gemeinschaftlichen Aufgabe 
überzeugt werden. 
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Eine Herzensangelegenheit
Insbesondere am westlichen Eingang der Fußgängerzone, 
im Bereich der Herz-Jesu-Kirche mit den dazugehörigen 
Freiflächen und dem Marktplatz an der Breidenbach-
straße, bieten sich Möglichkeiten an, gemeinsam mit der 
Stadtgesellschaft einen Raum zu gestalten, der einen Im-
puls für die gesamte City Leverkusen schafft.

CityLabor als Auftakt der Beteiligung
Am 25. Oktober 2023 lud die Stadt alle Bürger*innen und 
Interessierten in die kirchlichen Räumlichkeiten der Herz-
Jesu-Kirche zum „CityLabor“ als Auftakt der Öffentlich-
keitsbeteiligung ein.

Ziel der Veranstaltung war es, die Stadtgesellschaft über 
die aktuellen Entwicklungen zu informieren, die Strate-
gie für die weiteren Entwicklungsprozesse vorzustellen 
sowie Lust auf den Wandel zu machen. Mit der Beteili-
gungsaktion „Qualitäten für Wiesdorf“ wurde eine wich-
tige Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess 
gewonnen, die benannten Qualitäten dienen als Rich-
tungsweiser für kommende Beteiligungsformate. Zu-
dem nahm die durch das Stadtteil- und Zentrenmanage-
ment initiierte Ausstellung der „Wiesdorfer Gesichter“ 
ihren Auftakt im Rahmen des CityLabors. Die Stadtteil- 
und Zentrenmanagerinnen Silke de Roode und Stefanie 
Fabel stehen regelmäßig im Austausch mit Akteur*in-
nen in der Wiesdorfer Innenstadt. Im Stadtteilladen in 
der Breidenbachstraße 5-7 stehen die Fotografien der 
„Wiesdorfer Gesichter“ zum Ansehen und die Broschüre 
zum „CityLabor“ zur Mitnahme zur Verfügung. 

Ab 2024 werden vertiefende Planungsworkshops sowie 
eine Onlinebeteiligung durchgeführt, um die Maßnah-

men zur Entwicklung der Innenstadt zu konkretisieren. 
Die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Beteili-
gungsformaten fließen in das ISEK City Leverkusen ein, 
welches die zukünftige Innenstadt-transformation wi-
derspiegeln und der Stadt einen Zugang zu weiteren Fi-
nanzmitteln ermöglichen soll.

Hintergrund und Finanzierung
In den Jahren 2016 bis 2018 wurde das InHK Wiesdorf 
aufgestellt, in enger Abstimmung mit der Bezirksregie-
rung Köln sowie unter Einbeziehung der entsprechen-
den Fachämter, Entscheidungsträger*innen und der 
Öffentlichkeit. Ende des Jahres 2018 konnte der Endbe-
richt vom Rat der Stadt Leverkusen als sonstige städte-
bauliche Planung für den Stadtteil Wiesdorf (City und 
angrenzende urbane geprägte Bereiche) beschlossen 
werden. Bis heute dient das Konzept als Grundlage für 
die städtebauliche Erneuerungsaufgabe im Stadtzent-
rum von Leverkusen und zur Beantragung von Städte-
baufördermitteln von Bund und Land. Hierüber konnten 
bereits vielfältige Projekte mit einer Förderquote von 
80% (im Jahr 2020 mit 100%) gefördert und umgesetzt 
werden.

Das Konzept umfasst rund 50 Maßnahmen und Projek-
te aus den Bereichen Stadtbild und Städtebau, Soziales 
und Wohnen, Freizeit und Erholung, Einzelhandel, Bü-
romarkt und Gewerbe sowie Verkehr. Aufgrund der 
Vielzahl an Maßnahmen wurden diese in zwei Phasen 
eingeteilt. Der erste Gesamtantrag auf Städtebauförder-
mittel umfasst Projektanträge bis einschließlich 2022. 
Ein zweiter Gesamtantrag soll Projekte mit Antragsstel-
lung in den darauffolgenden Jahren enthalten. Hierzu ist 
eine Neuauflage des Konzeptes erforderlich.
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Studierendenprojekt City ABC: Studenten entwickeln 
frische Ideen für Wiesdorf
Studierende des Masterstudiengangs Städtebau NRW, 
Peter Behrens School of Arts des Fachbereichs Design 
der Hochschule Düsseldorf, haben im Wintersemester 
2022/2023 Ideen für den Stadtteil Wiesdorf entwickelt. 
Besonderer Fokus lag auf den städtebaulichen Alleinstel-
lungsmerkmalen und Eigenarten der City Leverkusen. Die 
junge Geschichte des Stadtteils und der Stadt, die in den 
1960er und 1970er Jahren entstandenen Großstrukturen 
und die sozialen Disparitäten interessierten die Studie-
renden besonders. Dafür kamen die Studierenden für 
zwei Projektwochen nach Wiesdorf und arbeiteten vor 
Ort und befragten unter anderem Schlüsselakteur*innen. 
Sechs unterschiedliche Arbeiten, die Strategien für Wies-
dorf entwickelten und Bilder gestalteten, wie Wiesdorf in 
20 Jahren aussehen könnte, waren das Ergebnis. 

Der Fokus lag dabei weniger auf der städtebaulichen Ge-
stalt als vielmehr auf dem Gestaltungsprozess. Unter Lei-
tung von Professorin Yasemin Utku (TH Köln) und Profes-
sor Christian Moczala (FH Dortmund) sollte der Weg des 

Wandels entwickelt werden. Dies zieht sich als Roter Fa-
den durch die Arbeiten der Studierenden, die jeweils den 
Prozess der Stadtentwicklung durch eigene Perspektiven 
ergänzten. So entstanden sechs Arbeiten die ganz eige-
ne Schwerpunkte auf die Entwicklung setzen. Die Gruppe 
„Arbeitswelten Wiesdorf“ schuf einen Prozess der sich 
mit der Frage auseinandersetzte, wie die städtebauliche 
Struktur sich ändern muss, um sich den zukünftigen Ar-
beitswelten anzupassen. Sie griffen dabei die Vergangen-
heit Wiesdorfs als Arbeiter*innenstadt für  Bayer auf und 
gestalteten einen Rahmen, um Wiesdorf als Arbeitsort 
zukunftsfähig zu machen. In der Gruppe „Ausgewachsen 
– die solidarische Stadt“ soll mit einer Bürger*inneninitia-
tive und einem Quartierstreffpunkt Wiesdorf für die der-
zeitigen Herausforderungen angepasst und Restflächen 
effektiver genutzt werden. 

In der Projektgruppe „Wiesdorf in progress“ wird weniger 
ein fertiges städtebauliches Konzept geschaffen, als viel-
mehr eine Entwicklung aufgezeigt, die entlang von Pfaden 
und Pfadabhängigkeiten funktioniert. Um über die kom-
plexen Zusammenhänge die Bürger*innen zu informie-
ren, hat die Gruppe ein Gesellschaftsspiel entwickelt. 
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Strategie für die Innenstadt: Zukunftsvisionen für Wies-
dorf
Um Wiesdorf als lebenswerten Stadtteil zu erhalten und 
zukunftsfähig zu gestalten, wird mit dem InHK Wiesdorf 
seit mehr als fünf Jahren eine integrierte Stadtentwicklung 
betrieben. Öffentliche Räume, wie am Funkenplätzchen, 
wurden gestaltet und qualifiziert sowie auch Gebäude 
wie die „Alte Feuerwache“ zu einem Quartierstreffpunkt 
umgestaltet wird. Unter dem Eindruck der Ereignisse in 
den vergangenen Jahren, der Covid-19-Pandemie und 
den gestiegenen Energiepreisen aber auch der Schlie-
ßung des Galeria Kaufhof-Standorts, hat der Fachbereich 
61 Zukunftsvisionen entwickelt, die sich insbesondere 
auf den Westlichen Innenstadteingang beziehen. Diese 
Zukunftsvisionen sollen die Diskussion um die Zukunft 
anstoßen und die bisherige Strategie weiterentwickeln. 
Bewusst werden eigentlich gegenseitige Nutzungen in 
den Bilden verschmolzen. Es geht hier weniger um Nut-
zungsvorschläge, als darum Impulse in die Stadtgesell-
schaft zu senden, gemeinsam über die Zukunft der City 
Leverkusen nachzudenken.

 

Die Arbeit der Gruppe „Health Circles“ hat die räumliche 
Nähe und historische Verbundenheit zum Pharmakon-
zern Bayer als Anlass genommen, die Entwicklung Wies-
dorfs ganz eng mit der Gesundheit der Menschen zu ver-
knüpfen. Der prozessuale Gedanke findet sich auch bei 
der Gruppe „Obsolessenz“ wieder. Das besondere hier ist, 
dass diese Gruppe auch ein Gesellschaftsspiel entwickelt 
hat, welches eine möglichst niedrigschwellige Bürger*in-
nenbeteiligung ermöglicht, um Projektideen zu sammeln. 
„Wagnis Wiesdorf“ setzt auf Beteiligungsevents. Ein Team 
aus Planer*innen identifziert Aktionsräume, auf denen 
Events stattfinden können. Diese sogenannte „Möglich-
Mann*schafft“ möchte mit Straßen- und Platzfesten, die 
Bewohner*innen zum Mitmachen aufrufen. 

Die Studierenden des Projekts haben nicht nur großartige 
Kreativität bewiesen, die in die derzeitige Fortschreibung 
des InHK Wiesdorf einfließen wird, sondern auch mit den 
Brettspielen und eigens entwickelten Homepages ein 
attraktives Angebot geschaffen, sich mit der Stadtteil-
entwicklung in Wiesdorf auseinanderzusetzen. In einer 
öffentlichen Präsentation wurden die Ergebnisse poli-
tischen Vertreter*innen und  Schlüsselakteur*innen in 
Wiesdorf vorgestellt.
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Luminaden: Umdenken, Umbauen, Umnutzen!
Große Warenhäuser befinden sich in einer Krise. Die Lu-
minaden als baukulturelles Zeugnis der 1970er Jahre in 
Wiesdorf haben ein großes Potenzial, durch Umnutzung 
eine neue Wertschätzung zu erfahren. In einer architekto-
nischen Studie zur Aufwertung der Luminaden beteiligten 
sich über 900 Bürger*innen mit eigenen Einschätzungen 
und Ideen. Zum gut besuchten 50jährigen Jubiläum ver-
gangenes Jahr berichteten Zeitzeugen von den beson-
deren Qualitäten der Wohntürme. Dies zeigt das große 
Interesse an dem baukulturellen Erbe Wiesdorfs und das 
Interesse an einer Weiterentwicklung der Luminaden.

Öffentlicher Raum: Inszenieren und bespielen! 
Der öffentliche Raum ist das Scharnier zwischen allen Nut-
zungen in der Innenstadt. Zwischen privaten Nutzungen 
und öffentlichen Nutzungen aber auch zwischen Handel, 
Dienstleistung sowie Gastronomie. Der öffentliche Raum 
kann als Bühne für Veranstaltungen genutzt werden und 
so Wiesdorf mit Leben füllen. Festivals, Veranstaltungen 
und Märkte sind starke Ergänzungen zu den bestehenden 
Nutzungen. 

Kern dieser Strategie ist es, sich nicht nur darauf zu be-
schränken, kosmetische Änderungen vorzunehmen, son-
dern grundlegende und strukturelle Impulse zu schaffen. 
Strategischer Hebel soll der Eingang Innenstadt West 
sein. Hier befinden sich zurzeit mehrere Stadtbausteine 
unter Wandlungsdruck. Der untergenutzte Marktplatz, 
die Großstruktur „Luminaden“, und die Herz-Jesu-Kirche 
mit ihrem direkten Umfeld. Diese Stadtbausteine werden 
in Zukunft besonders in den Fokus der Stadterneuerung 
rücken. Schwerpunkt wird es sein, bestehende Räume 
mit Leben zu füllen, indem sie umgebaut und umgenutzt 
werden. 

Kirche meets Kultur: Neues wagen – Altes erhalten
Auch wenn die Gemeinde im Stadtbild sichtbar bleiben 
will, die sakrale Hauptnutzung des Kirchengebäudes soll 
aufgegeben werden. Die anliegenden Pavillons sind ab-
gängig und machen so Platz für eine neue Gestaltung des 
öffentlichen Raums. Die Herz-Jesu-Kirche ist ein baukultu-
reller Leuchtturm in Wiesdorf, der nicht nur den Gemein-
demitgliedern Idenitifikation bietet. Es braucht ein neues 
Nutungskonzept für das Kirchengebäude. 
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